
Der einseitige 
und verengte Aspekt 
des Verfassungsgerichrs 

»In einer am 3. Januar 1968 beim Bundes­
arbeitsgericht abgehaltenen Pressekonfe­
renz machte der Präsident des Gerichts, 
Prof. Dr. Gerhard Müller, erhebliche Be­
denken dagegen geltend, daß nach gel­
tendem Recht die Entscheidungen der 
Obersten Bundesgerichte mit der Verfas­
sungsbeschwerde angefochten werden kön­
nen. Dies führe zu einer durch die Sache 
nicht gebotenen Einführung einer Super­
revisionsinstanz, zu einer Abwertung des 
Ansehens der Obersten Bundesgerichte und 
wegen der langsamen Arbeitsweise des 
Bundesverfassungsgerichts vielfach zu einer 
nicht mehr vertretbaren Verzögerung der 
Erledigung lebenswichtiger Verfahren. 
Außerdem beurteilte das Bundesverfas­
sungsgericht einschlägige Sachfragen nicht 
aus der sachkundigen, umfassenden Sicht 
des Obersten Bundesgerichts, sondern viel­
fach einseitig und verengt aus dem Aspekt 
des Verfassungsrechts.c (zitiert nach Recht' 
der Arbeit 1968, Heft 2, Seite 57) 

Diese Mitteilung verdient vor allem 
deswegen, hier wiedergegeben zu wer­
den, weil den in ihr verwendeten Ar­
gumenten - soweit ersichtlich - bisher 
nicht öffentlich widersprochen worden 
ist. Das ist ebenso erschreckend wie die 
Mitteilung selbst. 
Es offenbart ein gestörtes Verhälmis zu 
der dem Grundgesetz zugrunde liegen­
den Idee von Demokratie, deren Essen­
tiale die dauernde Kontrolle aller 
Staatsgewalt ist, wenn behauptet wird, 
daß das Ansehen einer staatlichen In­
stitution durch das Vorhandensein 
einer Kontrollinstanz abgewertet wird, 
ohne daß der Maßstab der Kontrolle 

und die Legitimation der Kontrollin­
stanz ins Gewicht fallen. Das - aus dem 
Blickwinkel der Demokratie zweifel­
hafte - Ansehen absoluter Monarchen 
und Diktatoren mag darauf beruhen, 
daß sie keiner Kontrolle unterliegen. 
In der Demokratie kann das Ansehen 
einer staatlichen Institution nur das 
Resultat dauerhafter Bewährung ge­
genüber wirksamer Kontrolle sein. Wo 
die vom Bundesverfassungsgericht am 
Maßstab des Grundgesetzes ausgeübte 
Kontrolle als ansehensmindernd er­
scheint, ist das Ansehen des Grundge­
setzes und des Bundesverfassungsge­
richts offenbar von geringerem Interesse 
als das von Bundesgerichten, die neben­
bei von Oberen zu Obersten befördert 
werden. Ob das in der Großen Koali­
tion nahezu permanent für Verände­
rungen zur Disposition gestellte Grund­
gesetz, dessen insgesamte Ersetzung 
durch eine andere Verfassung neuer­
dings allen Ernstes vorgeschlagen wird, 
durch solche Vorgänge noch an Anse­
hen verlieren kann, ist allerdings zwei­
felhaft. Die Tendenz zum Abbau von 
Kontrollen paßt sich auch in eine poli­
tische Entwicklung ein, in der das An­
sehen der Bundesregierung ebenfalls 
immer weniger darauf beruhen kann, 
daß sie einer wirksamen parlamentari­
schen Kontrolle standhält. Das mögen 
die Gründe für das Ausbleiben von 
Widerspruch sein. 
Bei der ins Feld geführten Verzöge­
rung der Erledigung lebenswichtiger 
Verfahren wird Verfassungsmäßigkeit 
gegen Beschleunigung ausgespielt, wird 
das Grundgesetz zur »quantite negli­
geable«. Das Bundesverfassungsge­
richt macht von der in § 93 a Bundes­
verfassungsgerichtsgesetz vorgesehenen 
Möglichkeit, offenbar aussichtslose 
Verfassungs beschwerden durch den 
Vorprüfungsausschuß ablehnen zu las­
sen, regen Gebrauch. Die in den Fällen 
der Ablehnung eintretende Verzöge­
rung fällt gegenüber der Dauer eines 
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66 durch drei Instanzen geführten Ver­
fahrens nicht ins Gewicht. Wenn eine 
Verfassungs beschwerde zugelassen 
wird, tritt in der Tat eine erhebliche 
Verzögerung ein. Aber dann ist eine 
Verletzung des Grundgesetzes immer­
hin nicht mehr unwahrscheinlich. 
Die Gegenüberstellung der »sachkun­
digen und umfassenden Sicht der Ober­
sten Bundesgerichte« mit dem dem 
Bundesverfassungsgericht attestierten 
einseitigen und verengten Aspekt des 
Verfassungsrechts ist vielleicht nur ein 
Selbstlob, über dessen guten Geschmack 
man streiten kann. Es drängt sich aber 
der Gedanke auf, daß sich hier eine 
gegen die Kontrolle gerade durch das 
Bundesverfassun gs gerich t gerichteteA b­
neigung von politischem Inhalt aus­
drückt. Nach den Untersuchungen von 
Feest (Die Bundesrichter, in Zapf, Bei­
träge zur Analyse der deutschen 
Oberschicht, München 1965) und den 
späteren Wahlen neuer Bundesverfas­
sungsrichter kann man annehmen, daß 
bei der Wahl der Bundesverfassungs­
richter mehr als bei den Richtern der 
Oberen Bundesgerichte Wert auf un­
zweifelhaft demokratisch geprägte Per­
sönlichkeiten gelegt wird, bei denen zu­
mindest auch nicht der Anschein eines 
ehemals positiven Verhältnisses zum 
NS-Staat besteht. Auch hat das Erfor­
dernis einer Zweidrittel-Mehrheit bei 
der Wahl der Bundesverfassungsrich­
ter eine politische Zusammensetzung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Fol­
ge, die anders ist als die der Oberen 
Bundesgerichte, deren Mitglieder mit 
einfachen Mehrheiten gewählt werden. 
Das hat das Bundesverfassungsgericht 
in der Vergangenheit gelegentlich zu 
einem von dem der Oberen Bundes­
gerichte abweichenden Verständnis des 
Grundgesetzes geführt. Wahrscheinlich 
hat aber in viel zahlreicheren Fällen 
allein die Möglichkeit der Verfassungs­
beschwerde die Oberen Bundesgerichte 
veranlaßt, bei ihrer Rechtsprechung die 

von dem so anders gearteten Bundes­
verfassungsgericht schon aufgestellten 
oder erwarteten Maßstäbe zu berück­
sichtigen. So könnte die Möglichkeit 
der V erfassungsbesch werde gegen Ent­
scheidungen der Oberen Bundesgerichte 
auch in Zukunft ein demokratische 
und rechtsstaadiche Positionen des 
Grundgesetzes bewahrender Faktor 
sein. Ein einseitiger und verengter As­
pekt? 

fan Gehlsen 

Bemerkungen 
zum 8. Strafrechts­
änderungsgesetz 

Am 1. 8. 1968 ist als Folge der unauf­
hörlich gewachsenen Kritik und ver­
stärkter Reformbemühungen das 8. 
Strafrechtsänderungsgesetz vom 25. 6. 
1968 (BGBl. I, Nr. 43, S. 7415.) in 
Kraft getreten; es bringt unter weitge­
hender Fonnulierungshilfe des Bundes­
justizministeriums eine neue Fassung 
des gesamten Hoch- und Landesver­
rats, sowie Staatsgefährdungsrechts 
und den Wegfall einzelner sowie die 
Umfonnulierung mehrerer Vorschrif­
ten, gerade auf dem Gebiete des Staats­
schutzes, mit sich. 
Ob das neue Gesetz eine wirkliche Re­
form ,.an Haupt und Gliedern« war, 
d. h. eine wesentliche Umgestaltung der 
bisherigen J usnzpraxis herbeiführen 
kann, wird letztendlich erst die Zu-
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